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Grundsatzbeschluss zum Vollausbau der Kreisstraße LIF 1 in der 
Ortsdurchfahrt Stadel 
 
Anlage: Übersichtskarte Stadel (1 Seite DIN A4) 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 
 
 

Der Kreisausschuss beauftragt die Verwaltung mit der planerischen 
Vorbereitung des grundhaften Ausbaus der LIF 1 in der Ortsdurchfahrt (OD) 
Stadel und mit der Überprüfung der Anschlussstrecke Richtung Altenbanz. 
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 Allgemeines: 

Der Wunsch nach dem Ausbau der Kreisstraße LIF 1 in der Ortsdurchfahrt 
Stadel besteht bereits seit vielen Jahren und wurde auch in den Investitionsplan 
des Landkreises aufgenommen. 
 

Der Zustand des Streckenabschnittes der OD Stadel hat sich in zunehmendem 
Maße verschlechtert und bedarf einer dringenden Sanierung. Das 
Straßenentwässerungssystem, welches das anfallende Niederschlagswasser in 
seiner Gesamtheit aufnehmen und abführen kann, ist nicht ausreichend 
dimensioniert. Jährliche umfangreiche Unterhaltungsarbeiten für den zu 
schwach bemessenen Oberbau machen es erforderlich, den Ortsbereich von 
Stadel auf einer Länge von ca. 500 m und einer Breite von 5,50 m bis  
6,00 m zu erneuern. Aufgrund des zu geringen Fahrbahnaufbaus und des 
unzureichenden Straßenentwässerungssystems wird vom Tiefbauamt für die 
Erneuerung ein grundhafter Ausbau empfohlen. 
 

Randbedingungen: 

Die Stadt Bad Staffelstein hat im Jahre 2011 die Arbeiten an der Hauptleitung 
des Schmutzwasser- und Regenwasserkanals abgeschlossen. Auch die 
weiteren Versorgungsträger wie Telekommunikation, Wasser und Strom sind 
auf dem aktuellen Stand der Technik. Die Anlegung eines Gehweges liegt im 
Zuständigkeitsbereich und muss mit der Stadt Bad Staffelstein als Baulastträger 
abgestimmt werden. 
 

Kostenträger: 

Kostenträger der Baumaßnahme ist der Landkreis Lichtenfels, sowie die Stadt 
Bad Staffelstein für ihre Seitenflächen und Gehwegbereiche. Die Gesamtkosten 
wurden im Haushalt mit 972.000 Euro veranschlagt. Darin nicht enthalten sind 
Nebenflächen und mögliche Gehwege im Streckenabschnitt der Ortsdurchfahrt.  
 

Weiteres Vorgehen: 

Die Planung ist auf Förderfähigkeit mit der Regierung von Oberfranken 
abzustimmen. 
Die Anschlussstrecke Richtung Altenbanz soll auf Möglichkeiten einer 
Instandsetzung überprüft werden (Varianten aufgrund vorhandener 
Betonfahrbahn). Es muss geprüft werden, ob in diesem Bereich Fördermittel 
möglich sind. Ergebnisse sind dem Kreisausschuss wieder vorzulegen. 
 
Der Ausbau soll planmäßig im Jahr 2024/25 erfolgen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt die Planung zu vergeben und dem 
Kreisausschuss einen abgestimmten und förderfähigen Bauentwurf der 
Ortsdurchfahrt vorzulegen. 
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 Finanzielle Auswirkungen Abstimmung mit Kreiskämmerei ist 

 x ja  nein x erfolgt  nicht erfolgt  nicht erforderlich 

  

 
 
1  

 
2  

 
3 Finanzierung 

 Gesamtkosten 
der Maßnahmen 
 
 

Jährliche 
Folgekosten/ 
-lasten 
 
voraussichtlich 

 
Eigenanteil 

 
Objektbezogene 
Einnahmen 

 

 €  972.000 €     €  492.000 €  480.000 

  
 Veranschlagung 

 
Haushaltsstelle 

  
 

Im VwH 
2022 

 
x 

Im VmH 
2022 

 
 

 
nein 

 
 

ja, mit 
€  50.000 und  
€  70.000 (HAR) 

 
1.6515.9500 

  
  
 Lichtenfels, den 21.03.2022 

Landratsamt: 
 
 
 
M e i ß n e r B u l l m a n n 
Landrat Abteilungsleitung  

  
 


